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Kurzfassung

Am 4. März 2009 hat der Kantonsrat das neue Gesetz über Wasser, Boden und Abfall (GWBA)
beschlossen; die Referendumsfrist ist am 18. Juni 2009 unbenutzt abgelaufen. Die Inkraftset-
zung des Gesetzes per 1. Januar 2010 erfordert die Anpassung dreier kantonsrätlicher Verord-
nungen. Es sind dies:

a. die Verordnung über den Abwasser- und Altlastenfonds vom 8. September 1999,

b. der Gebührentarif vom 24. Oktober 1997 und

c. die Kantonale Verordnung über Grundeigentümerbeiträge und –gebühren vom
3. Juli 1978.

Der unter Ziffer 4 unterbreitete Beschlussesentwurf bezweckt die erforderliche Anpassung der
Kantonalen Verordnung über Grundeigentümerbeiträge und -gebühren (Grundeigentümerbei-
tragsverordnung/GBV).

Der Anpassungsbedarf ergibt sich aus § 117 Buchstabe c GWBA, wonach die für die Siedlungs-
wasserwirtschaft (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) zu leistenden wiederkehrenden
Benützungsgebühren in eine Grund- und eine Verbrauchsgebühr aufzuteilen sind.
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Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zur Teilrevision der Kantonalen
Verordnung über Grundeigentümerbeiträge und -gebühren vom 3. Juli 1978; dies im Zusam-
menhang mit der Inkraftsetzung des Gesetzes über Wasser, Boden und Abfall (GWBA) vom
4. März 2009.

1. Ausgangslage

Am 4. März 2009 hat der Kantonsrat das neue Gesetz über Wasser, Boden und Abfall (GWBA)
beschlossen. Die Referendumsfrist ist am 18. Juni 2009 unbenutzt abgelaufen. Mit der Inkraft-
setzung des Gesetzes per 1. Januarr 2010 werden zwei bisherige Gesetze, darunter das aus dem
Jahre 1959 stammende Gesetz über die Rechte am Wasser (Wasserrechtsgesetz/WRG; BGS
712.11), aufgehoben und zwei weitere Gesetze erfahren Änderungen; ferner werden drei kan-
tonsrätliche Verordnungen ausser Kraft treten (vgl. §§ 177 und 178 GWBA).

Darüber hinaus erfordert die Inkraftsetzung des GWBA die inhaltliche Anpassung dreier weite-
rer kantonsrätlicher Verordnungen. Es sind dies:

a. die Verordnung über den Abwasser- und Altlastenfonds vom 8. September 1999
(Fondsverordnung; BGS 712.14),

b. der Gebührentarif vom 24. Oktober 1979 (BGS 615.11) und

c. die Kantonale Verordnung über Grundeigentümerbeiträge und –gebühren vom
3. Juli 1978 (Grundeigentümerbeitragsverordnung, GBV; BGS 711.41).

Der unter Ziffer 4 unterbreitete Beschlussesentwurf hat die Anpassung (Teilrevision) der Grund-
eigentümerbeitragsverordnung zum Gegenstand.

2. Anlass und Inhalt der Teilrevision

§ 117 Buchstabe c des GWBA schreibt vor, dass die für die Siedlungswasserwirtschaft (Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung) zu leistenden wiederkehrenden Benützungsgebühren in ei-
ne Grund- und eine Verbrauchsgebühr aufzuteilen sind. Die Grundeigentümerbeitragsverord-
nung, die auch Regeln über Wasser- und Abwassergebühren enthält, sieht diese Aufteilung
noch nicht vor und muss entsprechend angepasst werden.
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3. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Klaus Fischer
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber
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4. Beschlussesentwurf

Teilrevision der Kantonalen Verordnung über Grundeigen-
tümerbeiträge und -gebühren vom 3. Juli 1978

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf §§ 117 ff. des Gesetzes über Wasser, Boden und Ab-
fall (GWBA) vom 4. März 20091), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regie-
rungsrates vom 22. Dezember 2009 (RRB Nr. 2009/2469), beschliesst:

I.

Die Kantonale Verordnung über Grundeigentümerbeiträge und -gebühren vom 3. Juli 19782)
wird wie folgt geändert:

Der Ingress lautet neu:

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf § 117 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) vom 3. Juli 19783) und §§ 117 ff. des Ge-
setzes über Wasser, Boden und Abfall (GWBA) vom 4. März 2009
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 9. März 1967, sowie
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf vom 11. September 1990

beschliesst:

§ 1 lautet neu:

§ 1. 1. Geltungsbereich

Diese Verordnung vollzieht die Vorschriften des Planungs- und Baugesetzes sowie des Gesetzes
über Wasser, Boden und Abfall (GWBA) über Erschliessungsbeiträge und -gebühren. Sie gilt un-
ter Vorbehalt von § 2 für alle Gemeinden des Kantons.

§ 2 Absatz 1 Buchstabe c lautet neu:

c) die Berechnungsgrundlage zur Bemessung der Gebühren, wobei die von § 47 Absatz 1 und
§ 51 vorgesehene Aufteilung der Benützungsgebühr in eine Grund- und eine Verbrauchsge-
bühr zwingend ist;

§ 47 Absatz 1 lautet neu:
1 Für die Benützung der Abwasserbeseitigungsanlagen wird eine wiederkehrende Benützungs-
gebühr erhoben. Diese setzt sich aus einer Grund- und einer Verbrauchsgebühr zusammen. Der
Verbrauch berechnet sich aufgrund des gemessenen Wasserkonsums.

_______________
1
) BGS 712.15.

2
) BGS 711.41.

3
) BGS 711.1.
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§ 51 lautet neu:

§ 51. 3. Benützungsgebühr

Für die Benützung der Wasserversorgungsanlagen wird eine wiederkehrende Benützungsge-
bühr erhoben. Diese setzt sich aus einer Grund- und einer Verbrauchsgebühr zusammen.

II.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Im Namen des Kantonsrates

Präsidentin Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.
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